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Rundschreiben

1 Allgemeines

Seit  dem  Jahr  2009  können  die  italienischen  Steuerpflichtigen  5  Promille  ihres

Steueraufkommens  (IRPEF)  auch  für  gesellschaftspolitische  Maßnahmen  der  Gemeinden

zweckbinden.1

2 Voraussetzungen, um in den Genuss der Zuwendungen zu kommen

Im Gegensatz zu den anderen Zielgruppen dieser Begünstigung müssen die Gemeinden keine

Formvorschriften erfüllen, um in den Genuss der 5 Promille-Zuwendungen zu kommen: es ist

allerdings Aufgabe der interessierten Gemeinde, ihre Bürger dahingehend zu sensibilisieren,

dass  sie  im Rahmen  ihrer  Steuererklärung  5  Promille  des  Steueraufkommens  der  eigenen

Wohnsitzgemeinde für die Durchführung sozialer Projekte zuweisen.

3 Rechnungslegung

Um sicherzustellen, dass die 5 Promille-Zuwendungen tatsächlich für institutionelle Zwecke

verwendet werden, müssen die begünstigten Gemeinden innerhalb eines Jahres nach Auszah-

lung  der  Zuweisungen  eine  Kostenabrechnung  und  einen  Bericht  erstellen,  um  klar  und

transparent aufzeigen zu können, wie die zugewiesenen Summen verwendet wurden2. 

Auch das Innenministerium weist mit einer Mitteilung3 auf diese Verpflichtung hin: die Aus-

zahlungen der 5 Promille - Zuweisungen des Jahres 2011 (Finanzjahr 2012) wurden bereits in

Auftrag gegeben; der Pflicht zur Rechnungslegung dieser Beiträge ist innerhalb eines Jahres

nach dieser Auszahlung nachzukommen.

3.1 Erstellung und Abgabe der Abrechnung

Das Innenministerium hat mit einem Rundschreiben die konkrete Vorgangsweise für die Er-

stellung dieser Abrechnung aufgezeigt4 und festgelegt, dass für die Abrechnung ausschließlich

1 Gesetzesdekret Nr. 112 vom 25/06/2008, art. 63-bis

2 Gesetzesdekret Nr. 112 vom 25/06/2008, art. 63-bis, Absatz 3

3 Mitteilung vom 28/05/2014

4 Rundschreiben Nr. 8 vom 13/07/2011
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der vom Innenministerium auf seiner Internet-Seite veröffentlichte Vordruck5 zu verwenden

ist. 

Die Abrechnung muss vom Verantwortlichen der Sozialdienste, vom Verantwortlichen des Fi-

nanzdienstes und vom Aufsichtsorgan der Gemeinde unterschrieben werden und muss durch

einen entsprechenden Bericht ergänzt werden, der vom Verantwortlichen des Sozialdienstes

unterzeichnet werden muss und der detaillierte Informationen zur Abrechnung liefert.

Die zugewiesenen Summen dürfen nicht zur Abdeckung von Werbespesen für die Bekanntma-

chung der 5 Promille-Begünstigung verwendet werden.

3.2 Termine

Die Gemeinden müssen die Abrechnung und alle beizulegenden Dokumente:

• innerhalb eines Jahres nach dem Monat der Gutschrift erstellen;

• jene Gemeinden, welche Zuweisungen von weniger als 20.000 Euro erhalten, müssen

die Abrechnung für 10 Jahre in den eigenen Unterlagen der Gemeinde aufbewahren,

• jene Gemeinden, welche Zuweisungen von 20.000 Euro und mehr erhalten, müssen die

vollständige Abrechnung innerhalb von 30 Tagen nach dem Termin für die Erstellung

der Abrechnung an das „Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e

territoriali – direzione Centrale della Finanza locale – Piazza del Viminale n. 1 – 00184

Roma versenden.

3.3 Strafen

Werden die vorgesehenen Dokumente von der Gemeinde innerhalb des vorgeschriebenen Ter-

mins nicht erstellt und (wenn vorgesehen) versendet, so muss die Gemeinde

• den ausbezahlten aufgewerteten Betrag  

• innerhalb von 60 Tagen nach Beanstandung 

• an das auszahlende Amt zurückzahlen6.

Die Rückzahlung der ausgezahlten Beiträge ist auch dann vorgesehen, wenn

• die Gemeinde, die aufgrund der Höhe der Zuwendungen nicht zur Abgabe der Abrech-

nung  verpflichtet  ist,  die  Unterlagen  auch  auf  ausdrückliche  Aufforderung  nicht

aushändigt;

• aus einer Kontrolle hervorgeht, dass die Gemeinde die Zuweisungen nicht für soziale

Zwecke verwendet hat.

Für weitere Fragen stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Winkler & Sandrini

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

5 http://finanzalocale.interno.it/circ/fl8-11.html

6 Art. 9, DPCM 19.03.2008
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